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TAGESORDNUNG:  Steuer auf Parzellierungsanträge 

---------- 
 

DER STADTRAT, 
 
Auf Grund der Artikel L1122-30, §1 und L1122-31 des Kodex der lokalen 
Demokratie und der Dezentralisierung; 

 
Auf Grund der geltenden gesetzlichen und vorschriftsmäßigen Bestimmungen in 
Sachen Festlegung und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern;  
 
Auf Grund der Finanzlage der Stadt; 
 
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums sowie auf Grund des gleich lautenden 
Gutachtens der Finanzkommission, 
 

b e s c h l i e ß t 
mit 13 JA-Stimmen (CSP und PDB) gegen 

11 NEIN-Stimmen der PFF-MR, ECOLO, SP+ und VIVANT 
 

Artikel 1: 
Zugunsten der Stadt wird für die Steuerjahre 2008 bis 2013 einschließlich eine 
Steuer auf Parzellierungsanträge erhoben. 
 

Artikel 2: 
Die Steuer wird durch den Antragsteller geschuldet. 
 

Artikel 3: 
Die Steuer wird wie folgt festgelegt: 

a) 120,00 € pro Parzelle und Antrag zuzüglich 280,00 € insofern ein öffentliches 
Untersuchungsverfahren erforderlich ist;  

b) 120,00 € pro Abänderungsantrag und Parzelle, ohne öffentliches 
Untersuchungsverfahren; 

c) 280,00 € pro Städtebauantrag mit Abweichung von den Parzellierungs-
vorschriften (öffentliches Untersuchungsverfahren). 

 
Artikel 4: 

Es handelt sich um eine Barsteuer ohne vorherige Erklärung.  Somit unterliegt 
gegenwärtige Steuerordnung TITEL II der allgemeinen Steuerordnung. 
 

Artikel 5: 
Gegenwärtiger Beschluss wird der Deutschsprachigen Gemeinschaft zwecks 
Ausübung der allgemeinen Verwaltungsaufsicht übermittelt. 

---------- 
Für den Stadtrat: 

 
Der Stadtsekretär, Der Vorsitzende, 
 gez. R. BAUER gez. Dr. E. KEUTGEN 

Für gleich lautenden Auszug: 
EUPEN, den 11. Februar 2008 

   R. BAUER Dr. E. KEUTGEN 
Stadtsekretär Bürgermeister 
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Öffentliche Sitzung vom 19. Dezember 2007 


